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An das 
Erziehungs-, Kultur- und

Umweltschutzdepartement

Herrn Regierungsrat
Claudio Lardi

Quaderstrasse 17

7000 Chur

Domat/Ems, 17. September 2007
Vernehmlassung zur Teilrevision des Gesetzes für die Volksschulen des Kantons Graubünden (Schulgesetz) und der Vollziehungsverordnung zum Schulgesetz
Sehr geehrter Herr Regierungsrat
Der Schulbehördenverband Graubünden bedankt sich für die Möglichkeit zur Teilrevision des Gesetzes für die Volksschulen des Kantons Graubünden und der Vollziehungsverordnung zum Schulgesetz Stellung nehmen zu können. Dabei möchten wir Sie darauf hinweisen, dass es sich bei dieser Stellungnahme um eine Vorstandsmeinung handelt. Wir haben jedoch unsere Mitglieder aufgerufen, sich mit dieser Teilrevision auseinanderzusetzen und via der eingeladenen Gemeinden ihre Stellungnahme direkt an Sie einzureichen. Wir hoffen natürlich, dass von dieser Möglichkeit rege Gebrauch gemacht wird. 
Bereits mit der Einreichung unserer Stellungnahme zum Kernprogramm Bündner Schule 2010 hat sich der Schulbehördenverband namens seiner Mitglieder gegen zwei Fremdsprachen auf der Primarstufe ausgesprochen. Drei Punkte fassten wir (aus der von uns gemachten Umfrage) damals zusammen:
1. Eine Fremdsprache auf der Primarstufe ist genug!

2. Deutschsprachige Schulen sprechen sich mit deutlicher Mehrheit für Englisch aus, Italienischbünden für Deutsch.

3. Eine Vorverlegung in die 3. Primarstufe wird befürwortet.

Im Weiteren haben wir darauf hingewiesen, dass wir Lösungen für die italienisch- und romanischsprachigen Schulen erwarten.
Leider müssen wir heute feststellen, dass unserem Hauptanliegen nur eine Fremdsprache auf der Primarstufe nicht Rechnung getragen wurde.

Aufgrund der in einigen Kantonen durchgeführten Volksabstimmungen zu dieser Frage und den einheitlich negativen Resultaten für dieses Begehren, ist sicher davon auszugehen, dass eine entsprechende Initiative im Kanton Graubünden ebenfalls verworfen würde. Diese Erkenntnis ändert aber nichts an der Tatsache, dass wir nach wie vor zwei Fremdsprachen in der Primarstufe grundsätzlich ablehnen, uns aber dem Verdikt von HarmoS – und nur vor diesem Hintergrund – der möglichsten Vereinheitlichung im Bildungsbereich nicht entgegensetzen möchten. Wir erwarten jedoch im Gegenzug, dass diese einschneidende Veränderung des Lehrplans auf der Primarstufe für Schülerinnen und Schüler wie auch für die Lehrpersonen entsprechend unterstützt wird.

Im Einzelnen möchten wir gerne zu folgenden Punkten Stellung nehmen:
Zur Umsetzung von zwei Fremdsprachen auf der Primarstufe

Gemäss den vorliegenden Unterlagen wird beabsichtigt, dass in Romanisch- und Italienischbünden teilweise weniger Deutsch unterrichtet wird als heute. Bei der Umsetzung dieser Absicht ist zu befürchten, dass viele Schülerinnen und Schüler dieser Sprachregionen, insbesondere im Anschluss an die obligatorische Schulzeit, ein nicht zu unterschätzendes Manko an Deutschkenntnissen haben würden. Gerade aber diese Deutschkenntnisse sind in der Schweiz für weiterführende Schulen, Berufsausbildungen etc. unerlässlich. Darum ersuchen Sie dringend, dafür besorgt zu sein, dass die erste Fremdsprache in den drei Sprachregionen entsprechend den verschiedenen Bedürfnissen unterschiedlich gewichtet wird.
Um die Gewichtung der Sprachen in Deutschbünden in der Lektionentafel etwas zu entschärfen und auch im Hinblick auf die Belastung der betroffenen Schülerinnen und Schülern erachten wir die beabsichtigen drei Wochenlektionen Englisch in der 5. Primarklasse wie auch die drei Italienischlektionen in der 7. und 8. Klasse als zu hoch. Mit einer Anpassung auf zwei Wochenlektionen Englisch in der 5. respektive auf zwei Wochenlektionen Italienisch in der 7. und 8. Klasse würden die Empfehlungen der EDK immer noch eingehalten. Dieses Anliegen ist auch in Zusammenhang mit der von Ihnen angeführten Bemerkung, dass die wöchentliche Lektionenbelastung der Kinder in der Bündner Volksschule im interkantonalen Vergleich bereits heute im oberen Bereich liege (S. 14), zu stellen.
Auch wenn uns klar ist, dass die Einführung von Englisch einen Abbau anderer Unterrichtsfächer nötig macht, so können wir dies insbesondere zulasten der Erstsprache nicht gutheissen. Als gemeinsames Ziel von HarmoS wird denn auch die verstärkte Förderung der Erstsprache (lokale Landessprache) festgehalten (S. 7). Dieses Ziel steht in klarem Widerspruch zur beabsichtigten Lektionenkürzung in der Erstsprache. Im Übrigen fehlt uns eine entsprechende Stundentafel, aus der ersichtlich wird, welche Konsequenzen die Einführung von Englisch auf der Primarstufe konkret nach sich ziehen werden. Wir sind der Meinung, dass diese zwingender Bestandteil einer solchen Vernehmlassungsschrift wäre, dies nur schon deshalb, damit die Angesprochenen sich umfassend informieren und auch reagieren können. Sie wäre ein wichtiger Bestandteil zur Meinungsbildung! 
Ausbildung der Lehrpersonen

Um Englischunterricht in der Primarstufe unterrichten zu können, wird von den Lehrpersonen die Sprachkompetenz „C1“ verlangt und gleichzeitig wird die Sprachkompetenz in Italienisch auf das vergleichbare Niveau angehoben. Wir sind der Meinung, dass dieser Level für alle vier Fremdsprachen gewährleistet sein muss und demzufolge auch entsprechende Weiterbildungsmodule z.B. in Deutsch für Italienischbünden angeboten werden müssen.
Gemäss Ihren Unterlagen steht max. ein Ausbildungsplatz pro Klassenzug der 5. und 6. Klasse für die Englischfortbildung zur Verfügung. Wie ist dies zu verstehen, wenn z.B. in einer Schule parallel mehrere 5. und 6. Klassen unterrichtet werden? In diesem Zusammenhang ersuchen wir Sie, dass Kontingent für die Englisch- wie die Italienischausbildung grosszügig zu halten, damit möglichst viele interessierte Lehrpersonen auch anderer Stufen und Ausbildungsrichtungen (z.B. Handarbeitslehrpersonen) die Möglichkeit haben, die eine oder andere Ausbildung zu absolvieren.
Die Nachrüstung der Ausbildung in Italienisch für Deutschbünden bzw. Deutsch für Italienischbünden sollte bereits ab Schuljahr 2008/09 möglich sein und nicht erst im 2012. Diese Vorverlegung würde nämlich dazu führen, dass der Italienischunterricht bzw. der Deutschunterricht möglichst rasch und kontinuierlich verbessert wird und die Schülerinnen und Schüler dann bei der geplanten Einführung von Englisch in Italienisch bereits an ein höheres Niveau – zumindest in der ersten Fremdsprache – gewohnt sind.
Wir ersuchen Sie im Weiteren, dafür besorgt zu sein, dass mit gesamtschweizerisch oder zumindest im Kanton aufeinander abgestimmten Lehrmitteln für den gesamten Fremdsprachenunterricht (3. bzw. 5.- 9. Klasse) unterrichtet wird.
Den beabsichtigten weiteren Auslandaufenthalt der Oberstufenlehrpersonen als „assistent teacher“ erachten wir als unnötig und in der Kostenberechnung auch als unvollständig. Die Oberstufenlehrpersonen haben bereits heute eine intensive Ausbildung mit Auslandaufenthalt absolviert. Der weitere beabsichtigte Auslandaufenthalt würde für die einzelnen Gemeinden und Schulträgerschaften nur wiederum Mehrkosten bedeuten und dies doch mit zumindest fragwürdigem Nutzen. Insbesondere die von Ihnen angeführten Kosten für die einzelnen Gemeinden scheinen uns in keiner Verbindung mit den effektiven Kosten zu stehen. Schon allein die Stellvertretungskosten für eine Oberstufenlehrperson während dieses Auslandaufenthaltes würden die Gemeinden um ein Mehrfaches belasten als der von Ihnen berechnete Betrag. Ganz zu schweige von den effektiven Kosten für die einzelne Lehrperson!
Im Übrigen ersuchen wir Sie dringend Ihre Haltung und auch Vorgabe bezüglich Stellvertreterregelung während der Ausbildung der einzelnen Lehrpersonen als Pflicht zu kommunizieren und nicht mit „wenn möglich“ (S. 16). Mit dem Verzicht auf die Einsetzung von Stellvertretungen – und zu diesen würde es unweigerlich kommen – verlieren die Schülerinnen und Schüler ihren Anspruch auf regelmässigen Unterricht und es würde einmal mehr eine Rechtsungleichheit für diese entstehen, nämlich je nachdem wo die Schülerinnen und Schüler die Schule besuchen. Dies kann es wohl nicht sein!

Schulleitungen

Wir begrüssen das Ansinnen des Kantons sehr, dass er sich der Qualitätssicherung der Schule Graubünden auch durch die Einsetzung von professionellen Schulleitungen annimmt. Wir erachten es aber als zwingend notwendig, dass dieses Anliegen seitens des Kantons nicht nur über ein Anreizsystem erfolgen soll. Längerfristig wird nämlich nur die Pflicht zur Einsetzung einer Schulleitung – in welcher Form auch immer – zu gleichwertigen Bedingungen in den Schulen Graubündens führen. So weisen Sie auf S. 33 denn auch darauf hin, dass geleitete Schulen eine zentrale, strukturelle Rahmenbedingung für die Umsetzung in Richtung HarmoS sind.

Bei dieser Gelegenheit würden wir es sehr begrüssen, wenn seitens des Kantons eine Muster-Vorlage für ein „Pflichtenheft Schulleitung“ erstellt würde. Dabei gilt es zu beachten, dass in diesem Zusammenhang auch die gesetzlichen Vorgaben und Pflichten der Schulbehördenmitglieder anzupassen wären.
Wir ersuchen Sie höflich, unsere Anliegen zu prüfen und bei der definitive Fassung des Gesetzesentwurfes entsprechend zu berücksichtigen.
Freundliche Grüsse
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